
 

Leitfaden für Sorgeberechtigte der 

Schüler*innen der Wahlpflichtschulen 

 

 

Willkommen an der Berufsbildenden Schule Gestaltung und Technik.  
 

Vor Beginn des neuen Schuljahres möchten wir Ihnen einen kleinen Leitfaden an die Hand geben. 

Bitte schaffen Sie zu Schuljahresbeginn die Lehrbücher an.  

Die entsprechenden Schulbuchlisten finden Sie auf den Websites der jeweiligen Wahlschulen. 

Bücher, die über die Schulbuchausleihe bezogen werden, werden durch die Klassenleitung verteilt. 

Die Lehrbücher und Arbeitshefte der Schüler*innen des Bildungsgangs BVJ werden von der Schule 

gestellt und müssen nicht von die Eltern angeschafft werden. 

Die BBS GuT arbeitet im Unterricht mit dem klassischen Lehrbuch, als auch mit dem Bildungsportal 

RLP (https://bildungsportal.rlp.de/dashboard-ng/ ). 

 

Zur Nutzung des Portals sind digitale Endgeräte im Besitz der Schüler*innen sinnvoll. 

Dazu möchten wir folgende Orientierung geben: 

– Unter einem digitalen Endgerät verstehen wir ein Laptop oder ein Tablet. 

– Das Endgerät sowie das Betriebssystem sollten aktuelleren Datums und internetfähig sein. 

– Eine Verbindung mit unserem schulischen WLAN sollte eingerichtet werden können. 

– Die Bildschirmdiagonale sollte mindestens 10 Zoll betragen. 

Sollten Sie weiter als 4 km von der Schule entfernt wohnen, können Sie eine Fahrkarte bei der 

Stadtverwaltung Trier beantragen. (https://www.trier.de/bildung-wissenschaft/schulbildung/amt-

fuer-schulverwaltung-und-sport/schuelerbefoerderung/) 

Das Ticket wird Ihnen per Post nach Hause geschickt.  

Die Schüler*innen erhalten am ersten Schultag ihre Zugänge für untis (Stundenplan) und Sdui 

(Messenger). Bitte stellen Sie sicher, dass beide Apps installiert werden. 

Zusätzlich erhalten minderjährige Schüler*innen zwei untis-Zugänge für Sorgeberechtigte. Über diese 

Zugänge haben Sie die Möglichkeit, Unterrichtsabmeldungen per App vorzunehmen.  

(Achtung: Diese Meldung ersetzt nicht die schriftliche Entschuldigung!) 

Sollte der/die Schüler*in zu Unterrichtsbeginn unentschuldigt fehlen, werden wir Sie über untis 

davon in Kenntnis setzen. 

Schulbescheinigungen können ab dem ersten Schultag im Sekretariat ausgestellt werden. 
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